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§ 15 KOG Kontrolle
 KOG - KommAustria-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Der Bundeskanzler ist befugt, sich über alle Gegenstände der Geschäftsführung zu unterrichten und alle

einschlägigen Auskünfte zu verlangen.

2. (2)Die Finanzgebarung der KommAustria unterliegt der Prüfung durch den Rechnungshof.

In Kraft seit 01.10.2010 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 15 KOG Kontrolle
	KOG - KommAustria-Gesetz


